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2) Muster-Prozesse der Entsorgung an Hochschulen 

1) Vgl. Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) | Art. 61 Interne Verrechnungen, Abs. 1 Pt. 1.1
2) Vgl. Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) | Art. 63 Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zu Art. 63: 1.1
3) Vgl. Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) | Art. 63 Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zu Art. 63: 1.7a & 1.8
4) Vgl. Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) | Art. 63 Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zu Art. 63: 1.4
5) Vgl. Empfehlung zur nachhaltigen Entsorgung von IT Geräte an bayerischen Hochschulen; S.17f.; https://digitalverbund.bayern/wp-content/uploads/sites/12/2025/02/Empfehlung-

zur-nachhaltigen-Entsorgung-von-IT-Geraete-an-bayerischen-Hochschulen.pdf
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3)Entsorgung

Falls dieser positiv 
beschieden wird, 
sollte das 
Beispielmobiliar 
intern den 
Organisations-
einheiten angeboten
werden

Falls intern kein 
Interesse besteht, 
bzw. keine 
Einlagerung  
vorgenommen wird, 
muss es bayernweit
angeboten werden
vgl. eGon 1)

„Entbehrliche 
Vermögensgegen-
stände sollen … 
angemessene Dauer 
von mindestens einem 
Monat auf der … 
Bayerischen 
Behördennetz abruf-
baren Plattform
„entbehrliche Gegen-
stände online eGon
eingestellt werden.“

Falls auch auf der 
Plattform eGon kein 
Bedarf besteht, kann
das Beispielmobiliar 
intern den 
Mitarbeitenden
angeboten werden

Falls weiterhin kein Bedarf 
besteht, die Wertfeststellung 
(Marktpreis feststellbar 2)) 
kleiner als 1.750 € ergibt 3) und 
/ oder die 
Wiederinstandsetzung 
unwirtschaftlich wäre 4), und 
die Datenlöschung 
durchgeführt wurde 5), kann 
der Gegenstand verkauft, 
gespendet oder, falls keine 
Weiterverwendung möglich, 
entsorgt werden.
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